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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 27.04.2018 beteiligt wurden, sind keine Stellungnah-
men eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt wer-
den kann. 

1. Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld 

2. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz 

3. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen 

4. Verkehrswacht Ortsverband Bad Rothenfelde/Dissen 

5. Polizeiinspektion Osnabrück 

6. Industrie- und Handelskammer 

7. Tourismusverband Osnabrücker Land e. V. 

8. Westnetz GmbH 

9. Deutsche Telekom Technik GmbH 

10. Osnatel GmbH 

11. Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH 

12. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

13. Agentur für Arbeit 

14. Stadt Dissen aTW 

15. BUND e. V./Kreisgruppe Osnabrück 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

16. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
vom 02.05.2018 

17. Gemeinde Bad Laer 
vom 02.05.2018 

18. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
vom 03.05.2018 

19. Gemeinde Hilter a.T.W. 
vom 07.05.2018 

20. Stadt Versmold 
vom 07.05.2018 

21. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim  
vom 08.05.2018 

22. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 08.05.2018 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
23. EWE Netz GmbH 

vom 08.05.2018 

 

 

 

 

Stellungnahme: 

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE Netz 
GmbH. Folgender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen:  

„Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der 
EWE Netz GmbH. Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 
(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen 
weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet wer-
den. Es muss sichergestellt sein, dass diese Leitungen und Anlagen 
durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt wer-
den.  

Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der 
Anlagen, wie z. B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sol-
len dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z. B. Bereitstel-
lung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE Netz GmbH zu erstatten, es sei denn, der Vorhabenträger und die 
EWE Netz GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich 
geregelt.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt.  
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24. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 28.05.2018 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
25. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

vom 31.05.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Nebenstehender Hinweis wird wie folgt in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Nördlich des überplanten Raumes befindet sich der Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb Meyer zu Hörste. Bedingt durch An- und Abfahrten 
(auch im Rahmen des Winterdienstes) sowie Fahrzeugbewegungen auf 
dem Betriebsgelände entstehen zwangsläufig Geräuschemissionen, die 
unvermeidlich und somit als gegeben hinzunehmen sind.“   
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Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
26. Gemeinde Bad Rothenfelde - Klimaschutzmanagement 

Vom 30.05.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Nebenstehende Anregungen werden unter Hinweise/Empfehlungen wie folgt in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Durch die schrittweise Anpassung der EnEV und des angestrebten Ge-
bäudeEnergieGesetzes (GEG) wird Bauwilligen empfohlen, bereits vor In-
krafttreten dieser Regelungen am 01.01.2021 neue Gebäude als Nied-
rigstenergiegebäude zu errichten. 

Es wird empfohlen, Möglichkeiten zur Ladung von E-Bikes/Pedelecs und 
Elektrofahrzeugen bei der Planung zu berücksichtigen.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
27. Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde 

vom 06.06.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Nebenstehende Anregungen werden wie folgt unter 3.2.5 Bauweise, Baugren-
zen, überbaubare Flächen in die Begründung sowie unter 5. Bauweise / über-
baubare Flächen in die Textlichen Festsetzungen aufgenommen: 

Innerhalb der überbaubaren Bereiche darf der Abstand zwischen der der 
Straße zugewandten Hausfassade und der öffentlichen Straße 50 m nicht 
überschreiten. 

Unter 3.3 Verkehrsflächen, Erschließung wird unterstehender Passus ergänzt 
und unter 8. Verkehrsflächen, Erschließung ein neuer Punkt in die Textlichen 
Festsetzungen aufgenommen: 

Bei Bauvorhaben auf Baugrundstücken, die nicht direkt an eine öffentliche 
Verkehrsfläche angrenzen, sind zur Gewährleistung einer gesicherten 
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Erschließung gemäß § 30 Abs. 1 BauGB öffentlich-rechtliche Baulasten 
für Zu- und Durchgänge bzw. Zu- und Durchfahrten gemäß Landesbau-
ordnung erforderlich.  

Die Zu- und Durchfahrten haben eine Mindestbreite von 3,5 m. Am Ende 
dieser Zu- und Durchfahrten ist eine Feuerwehraufstellfläche von mindes-
tens 5 m Breite und 12 m Länge vorzuhalten. Sollte über eine Zu- und 
Durchfahrt mehr als ein Gebäude erschlossen werden, beträgt die Min-
destbreite dieser Zu- bzw. Durchfahrt mindestens 5 m. Bei einer Zu- bzw. 
Durchfahrt in einer Breite von durchgehend mindestens 5 m kann auf eine 
separate Aufstellfläche für die Feuerwehr verzichtet werden. 

Erforderliche Anschlüsse an die Trinkwasserversorgung, Entwässerung 
sowie an die Strom-, Gas- oder Fernwärmeversorgung sind privatrechtlich 
mittels Dienstbarkeiten zu sichern. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

 
28. EWE Netz GmbH 

Nachtrag vom 07.06.2018 

 

 in der Anlage erhalten Sie die Planauskunft in Bad Rothenfelde zur 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 26 "Birkenkampe".  

Diese Planauskunft erfolgt vorbehaltlich der Anerkennung der anliegenden Nutzungsver-
einbarung (siehe Datei Planübergabeprotokoll.pdf ab Seite 2 ff). Bitte übersenden Sie uns 
zur Anerkennung der Nutzungsvereinbarung ausschließlich eine E-Mail (als "Antwort"-
Mail) mit folgendem Textinhalt:  

"Ich erkenne die Nutzungsvereinbarung der EWE NETZ GmbH an."  

"Firma, Vor- und Nachname des Bearbeiters"  

Bitte senden Sie uns die Anerkennung der Nutzungsvereinbarung nicht als ausgedrucktes 
und handschriftlich unterschriebenes Dokument per Brief. 

Die  Anerkennung der Nutzungsvereinbarung ist rechtsverbindlich. Erhält EWE NETZ 
GmbH keine Anerkennung der Nutzungsvereinbarung, so gilt: 

-diese Planauskunft als nicht erteilt !  

-keine Zustimmung durch EWE NETZ GmbH zu Arbeiten an Versorgungseinrichtungen 
der EWE NETZ GmbH !  

Stellungnahme: 

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE Netz 
GmbH. Entsprechende Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen 
(siehe Stellungnahme Nr. 23). 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Bei Nichtanerkennung der Nutzungsvereinbarung können Sie die Planauskunft bei der 
zuständigen Bezirksmeisterei in Papierform erhalten. 

Arbeiten im Bereich von Erdgas-Hochdruckleitungen dürfen nur nach einer Vor-Ort-Ein-
weisung durch die zuständige Bezirksmeisterei ausgeführt werden!! 

Weiterhin stellen wir Ihnen als Bestandteil der Planauskunft folgendes Zusatzdokument in 
digitaler Form als Link bereit: 

"Zeichensymbolkatalog"  
https://www.ewe-netz.de/~/media/ewe-netz/downloads/zeichensymbolkatalog_ewe-
netz.pdf 
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 29. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 07.06.2018 

 

 Wir habe zu dem o.a. Planungen keine weiteren Bedenken oder Anregungen.  

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Te-
lekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommu-
nikationslinien der Telekom informieren. (Internet: https://trassenauskunft-kabel.tele-
kom.de oder mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de ). Die Kabelschutzanweisung der Te-
lekom ist zu beachten. 

Die Bauherren können sich bei der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 beraten lassen. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 

Stellungnahme: 

Es liegen keine grundsätzlichen Bedenken vor.  

Nebenstehender Hinweis wird wie folgt in den Bebauungsplan aufgenommen:  

„Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der 
vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus be-
trieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zu-
gang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Es ist des-
halb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Tele-
kommunikationslinien der Telekom informieren. (Internet: https://trassen-
auskunft-kabel.telekom.de oder mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de). 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Die Bauherren können sich bei der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 
beraten lassen.“ 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
blocked::blocked::mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/
blocked::blocked::mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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 30. Landkreis Osnabrück 
vom 07.06.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 

Siehe hierzu weiter unten zu 30 j) 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden beachtet. 

b) 

 

zu b) Stellungnahme: 

Bei der Ausweisung von Baurecht befinden sich die Gemeinden grundsätzlich 
immer in einem Spannungsfeld verschiedener untereinander und gegeneinan-
der abzuwägender Belange. Im vorliegenden Falle der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 26 soll im Blockinnenbereich Baurecht für Wohnhäuser geschaf-
fen werden.  

Durch die Nachverdichtung eines bestehenden Baugebietes wird der entlang 
des Erlenweges verlaufende regional bedeutsame Wanderweg nicht beeinträch-
tigt. 

Plaggenesch-Böden befinden sich aufgrund ihrer anthropogen bedingten Ent-
stehungsgeschichte beinahe immer innerhalb von Siedlungen bzw. am Sied-
lungsrand. Ein besonderer Schutz dieser Böden durch Nicht-Bebauung hätte zur 
Folge, dass siedlungsferne Standorte und auch – in diesem Falle – Nachver-
dichtungen nicht erfolgen könnten. 
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In der Abwägung zwischen den unterschiedlichen Belangen ist der Nachverdich-
tung der Vorrang gegenüber dem Schutz eines – im Landkreis Osnabrück im 
Übrigen sehr weit verbreitetem – Plaggenesch-Boden zu geben. Die Inan-
spruchnahme siedlungsferner Standorte oder Grünland für die benötigte Schaf-
fung von Baurecht ist grundsätzlich soweit wie möglich zu reduzieren. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Stellungnahme: 

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen 
auf die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format 
zu erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebau-
ungsplanes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e) 

 

zu e) Stellungnahme: 

Innerhalb der bereits heute vorhandenen Straßen Birkenkamp und Erlenweg be-
finden sich Kanäle der Gemeinde Bad Rothenfelde. Die Schachtdeckelhöhen 
werden im Bebauungsplan als Höhe über NHN in der Planzeichnung festgesetzt 
und dienen als Bezugspunkt für die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen. Hierzu 
muss der Geltungsbereich des Bebauungsplanes um die angrenzenden Stra-
ßenverkehrsflächen vergrößert werden. Die nebenstehend geforderte Eindeu-
tigkeit der Höhenfestsetzung ist sodann gegeben. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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f) 

 

zu f) Stellungnahme: 

Die Anlage einer Erschließungsstraße wird von der Gemeinde nicht verfolgt. Bei 
der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes handelt es sich um eine sog. 
Angebotsplanung. Da nicht eindeutig bestimmbar ist, welcher Eigentümer von 
dem neuen Baurecht Gebrauch machen wird und wer nicht, würde die Anlage 
einer Erschließungsstraße unnötige Versiegelung mit sich bringen, da es durch-
aus möglich ist, dass nicht alle im Geltungsbereich befindlichen Grundstücke in 
2. Reihe bebaut werden. Hinzu käme, dass u.U. die Anlage eines Wendeham-
mers vorzunehmen wäre. Vor dem Hintergrund des sparsamen Umganges mit 
der Ressource Boden ist daher im vorliegenden Fall nebenstehende Anregung 
abzulehnen. 

Auch ohne die Anlage einer Erschließungsstraße wird über die im Bebauungs-
plan dargestellte Regelung, mittels Baulast im Baugenehmigungsverfahren die 
Erschließung zu sichern, die städtebauliche Ordnung gewahrt. Die Gemeinde 
muss im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bescheinigen, dass die Er-
schließung gesichert ist. Hierzu wird im Bauantrag dazulegen sein, wie über die 
vorderen Grundstücke der hinter liegende Bereich erschlossen wird. Die Anfor-
derungen hierzu sind zusätzlich in einer Textlichen Festsetzung auf Anregung 
der Feuerwehr noch präzisiert worden. Wünschenswert wäre, dass Nachbarn 
gemeinsam eine Erschließung der 2. Reihe anstreben. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h) 

 

zu h) Stellungnahme: 

Im WA 1 wird die Firsthöhe auf 7,5 m angehoben. 

Die textliche Festsetzung Nr. 4 wird dahingehend geändert, dass sie nur für das 
WA 2 gültig ist. 

Beschlussvorschlag: 

Den Hinweisen wird gefolgt. 

i) 

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

j) 

 

zu j) Stellungnahme: 

Die gesonderte wasserbehördliche Genehmigung wird bis zum Satzungsbe-
schluss von der Gemeinde eingeholt. 

Zusätzlich wird in die Begründung unter Kapitel 5.2 und in die Textlichen Fest-
setzungen unter Nr. 9 folgende Passage ergänzt: 

Wasserschutzgebiete 

1. Heilquellenschutzgebiet – Schutzzone I 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Heilquellenschutzge-
biet „Bad Rothenfelde“ (NLWKN 19981101), Schutzzone I mit Beschluss 
vom 5. Mai 1959 und Verordnung zur Änderung vom 19.06.1990 (Az.: 
502 e.B.-62032-2). 

Für das Schutzgebiet gelten nachstehende Beschränkungen: 

Folgende Arbeiten dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück vorgenommen werden, 

- Bohrungen und Aufgrabungen (auch im Zuge von Baumaßnahmen) 
mit einer Tiefe von 2,0 m und mehr, 
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- Errichtung neuer und Erweiterung bestehender Wassergewinnungs-
anlagen, 

- Errichtung und Betrieb von Anlagen, die eine Versickerung von Was-
ser oder Abwasser in den Untergrund bezwecken (Sickerschächte, 
Schluckbrunnen), 

- Anlage von geschlossenen Siedlungen, 
- Lagerung von Müll und Schutt. 

2. Trinkwasserschutzgebiet – Schutzzone III A 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Verordnungsentwurf 
des Trinkwasserschutzgebiets, Schutzzone III A „Dissen – Bad Rothen-
felde“ vom 28.03.2012. 

Einleiten von Abwasser in den Untergrund: 

Abfließendes Niederschlagswasser aus Verkehrsflächen oder mit diesen 
vergleichbaren Flächen (z. B. Hofflächen) in das Grundwasser ist be-
schränkt zulässig.  

Die Einleitung von Niederschlagswasser der Dach-, Hof- und Wegeflä-
chen von Wohngrundstücken in den Untergrund ist zulässig. 

Bauen und Betreiben von Abwasserleitungen und -kanälen: 

Für den Bau von Abwasserleitungen ist keine wasser- oder baurechtliche 
Genehmigung erforderlich (§§ 60 WHG, 99 NWG). 

Nach § 60 WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass 
die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Ins-
besondere sind Leckagen zu vermeiden. 

Die Schutzzone III soll den Schutz von weitreichenden Beeinträchtigun-
gen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen o-
der radioaktiven Verunreinigungen gewährleisten. In der Schutzzone III 
ist das Durchleiten/Hinausleiten von Abwasser deshalb unter Beachtung 
der notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gewässer grundsätzlich 
möglich. 

Das Durchleiten/Hinausleiten von Niederschlagswasser ist generell zuläs-
sig.“ 
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Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

k) 

 

zu k) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 31. Landkreis Osnabrück 
Nachtrag vom 08.06.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Nebenstehende Anregungen werden unter Hinweise/Empfehlungen wie folgt in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die Anwohner der hinter liegenden Baugrundstücke haben ihre Müllton-
nen am Abfuhrtag am Birkenkamp oder am Erlenweg bereitzustellen.“  

Die Errichtung von neuen öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht geplant, da die 
Baugrundstücke über die vorderen Grundstücke erschlossen werden.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt.  
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 32. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 08.06.2018 

 

 wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 27.04.2018. 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu 
erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 

Kabelschutzanweisung Vodafone 

Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 

Zeichenerklärung Vodafone 

Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 II. Öffentlichkeit  

 1. Bürgerbeteiligung  
vom 24.05.2018 

 

 
Am 24.05.2018 fand im Feuerwehrgerätehaus in Bad Rothenfelde ein öffentlicher Unter-
richtungs- und Erörterungstermin statt. Das Planungsbüro und die Gemeinde stellten die 
Planung den interessierten Bürgern vor. In der sich anschließenden Diskussion wurden 
von den Bürgern folgende Fragen gestellt bzw. Anregungen gegeben: 
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B. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 11.07.2018 beteiligt wurden, sind keine Stellungnah-
men eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt wer-
den kann. 

1. Agentur für Arbeit 

2. BUND e. V./Kreisgruppe Osnabrück 

3. Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde 

4. Gemeinde Bad Laer 

5. Gemeinde Bad Rothenfelde - Klimaschutzmanagement 

6. Industrie- und Handelskammer 

7. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersach-
sen 

8. Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld  

9. Osnatel GmbH 

10. Polizeiinspektion Osnabrück 

11. Stadt Versmold 

12. Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH 

13. Tourismusverband Osnabrücker Land e. V. 

14. Verkehrswacht Ortsverband Bad Rothenfelde/Dissen 

15. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

16. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

17. Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 
vom 13.07.2018 

18. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
vom 17.07.2018 

19. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim  
vom 23.07.2018 

20. Gemeinde Hilter a.T.W. 
vom 23.07.2018 

21. Stadt Dissen aTW 
vom 10.08.2018 

22. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 13.08.2018 

23. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
vom 13.08.2018 

24. Westnetz GmbH  
vom 14.08.2018 

25. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 15.08.2018 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
26. EWE Netz GmbH 

vom 19.07.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Nebenstehende Hinweise wurde bereits unter Hinweise in den Bebauungsplan 
aufgenommen (siehe Hinweis Nr. 11) 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wurde bereits gefolgt.  
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27. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz 
vom 06.08.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Entsprechende Festsetzungen zum Schutz des Heilquellenschutzgebietes wur-
den nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde bereits in den Bebau-
ungsplan und die Textlichen Festsetzungen aufgenommen (siehe Textliche 
Festsetzung Nr. 9)  

Die wasserbehördliche Genehmigung des Landkreises zur Ausweisung des 
Baugebietes im Bereich eines Heilquellenschutzgebietes wurde mit Schreiben 
vom 29.06.2018 erteilt.  

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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28. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 07.08.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden seitens des LBEG folgende Be-
denken vorgetragen: 

 

Unter Hinweise wird im Bebauungsplan folgender Textbaustein aufgenommen: 

„Den Bauherren wird geraten, im Rahmen des statischen Nachweises ein 
Baugrundgutachten erstellen zu lassen, um die gründungstechnischen 
Erfordernisse zu prüfen.“ 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt.  
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29. Landkreis Osnabrück 

vom 17.08.2018 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 

Für die Erleichterung der Verfahrensdurchführung wurden die Planunterlagen 
auf die Planzeichnung und die Legende reduziert, um ein gängiges DIN-Format 
zu erhalten, das leichter zu vervielfältigen ist. Die Satzungsfassung des Bebau-
ungsplanes wird sämtliche nebenstehende Anforderungen erfüllen.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wurde bereits gefolgt. 
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d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

Osnabrück, den 22.08.2018 
Lh/Sp-202.063 
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(Der Bearbeiter) 

 

 

 

 

 


